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Der Gluü  raum des Mehrerbauern. Mehr humoriſtiſch vur
einen lebhaften Traum und die usſage eines irten gelangt ein
dürftiges Bäuerlein u Wohlhabenheit und Reichtum.

Uun arr und Volksbibliotheken recht geeignet, jedo
für Erwachſene

Paſtoral⸗Fragen und 2  2  Jülle
(Mißg Verſehgänge Titus ird zu einem

Sterbenden gerufen, der ſehnſüchtig nach einem Prieſter verlangt
hat Mit dem hochheiligen Sakramente und dem eiligen ele ver
ehen begibt eLr ſich zUum auſe des Sterbenden, muß aber beim Ein
11 ins Krankenzimmer ören, daß der Kranke, gerade als tu
den Fuß auf die Schwelle der austüre etzte, den letzten Atemzug
geta und verſchieden ſei Titus ehr omi unverrichteter Dinge heim

Ein nderes Mal nde EAY den Kranken, dem EL gerufen
iſt, noch eben chwach atmend; er ſpricht ſofort bedingungsweiſe die
orte der Losſprechung ber n; da aber unterdeſſen jeder Atem
zug nd jeder Pulsſchlag 0 verläßt Titus auch hier betroffen
ohne weitern Verſuch der Sakramentsſpendung das Sterbezimmer.

Doch glaubt Titus aus dieſen Vorkommniſſen die Lehre ziehen
3 ollen, falls ELr vom zu Sterbenden gerufen werde, no
ungefähr zwanzig Schritte vom Quſe des Sterbenden entfernt, be
dingungsweiſe die Lo  rechung ſchon auszuſprechen, Uum nötigenfalls
ſofort beim Eintritt zum Sterbenden die heilige Oelung geben zu
können

Was iſt zu der Handlungsweiſe des tu und zu ſeinem jetztgefaßten Entſchluſſe 3 ſagen?
ntwort und Löſung Selbſtverſtändlich kann jemanden,

deſſen Tod feſtſteht, kein Sakrament mehr geſpendet werden, weder
die Losſprechung noch die heilige Oelung. Es wäre die ornahme
des ſakramentalen Ritus eine ſchwere ſündhafte Entweihung des
Heiligen. Falls jedoch ein vernünftiger Zweifel obwaltet, ob das
Leben chon entflohen ſei, können und müſſen die notwendigen Sakra
mente bedingungsweiſe geſpendet werden, bei einem Sterbenden alſo
die prieſterliche Losſprechung und die heilige Oelung.

Daß mit dem letzten temzuge momentan die (ele den
Körper verlaſſe, iſt nun durchaus nicht In allen 0  en ausgemacht.
Bei einem normal verlaufenden langſamen Abſterben wird freilich
die volle Oslöſung der Cele vom Körper kaum einige Momente
vom letzten Atemzuge entſern liegen, wenn ſie nicht mit ihm zu
ſammenfällt; bei plö lichen heftigen Erſchütterungen hingegen, bei
Erſtickungs⸗ und ähnlichen Fällen kann geraume Zeit hindurch jede
wahrnehmbare Lebenszeichen fehlen und dennoch noch nicht alles Leben
gewichen ſein. Es genügt hier einige Ausſprüche erfahrener Aerzte
anzuführen. Dr Gourand ma als Hoſpitalarzt In Paris in
der Zeitſchrift „Bulletin de 14 8S0CiéEté médicale de Luce Come.
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Dannan“ Nr gerade bezüglich der endung der Sakra  =  2
mente darauf aufmerkſam, daß * phyſiologiſch verkehrt ſei, vo  *
Aufhören der Atmungsbewegungen auf den eingetretenen Tod
ſchließen; dieſer＋ habe ſich im Grunde auf den Stillſtand der
Herztätigkeit ſtützen, und dieſer ſei nicht ſo abſolut er wahr  2nehmbar als das Aufhören des Atmens Er ſagt Es iſt unbeſtreitbar,daß der en der nach einem langen Todeskampfe aufgehört hat
zu atmen, in den meiſten Fällen tot iſt ber phyſiologi iſtnicht tot, weil V aufgehört hat zu atmen, ſondern weil das Auf⸗obren der Atmungsbewegungen gefolgt var vom endgültigen till⸗
ſtande des Herzſchlages.“ Von den anderen ällen, das Atmen
früher ufhört als jede Herzbewegung ſagt ETL dann: „Zwiſchen dem
letzten Atemzuge und dem endgiltigen Stillſtand des Herzens liegtoft ein Zwiſchenraum, deſſen Größe gegeben iſt durch den rad der
Lebenskraft der Herzganglien, welche der Mittelpunkt des Nerven—
yſtems ſind.“ Dr Capellmann äußert ſich Iun ſeiner Paſtoral⸗Medizinin folgender Weiſe Im Kapitel „Agonie“ u „Mit dem
letzten Atemzuge ird der Menſch als tot betrachtet, wiewohl manch⸗mal vielleicht noch Minuten vergehen, bis die 8  6 Lebensſpur ver.
ſchwindet. Die Muskeln des Herzens, der Arterien 20 führen äufignoch nach dem letzten Atemzuge einige, wenn auch chwa Be

Aus Hat man die Agonie und das allmähliche Abſterbenbeobachtet, ſo kann man einige Minuten nach dem letzten emzugevom ode Er überzeugt ſein.“ Anders Tteilt ETL freilich ber die
Fälle, in welchen Scheintot eintreten kann, wie nach Krampfkrank⸗heiten, ſtarkem Blutverluſt, hochgradiger Ermüdung, bei heftigen Ver
letzungen und Erſchütterungen, beim Erſticken, Ertrinken Ein
ſolcher Scheintod kann ſtundenlang dauern, bevor entweder der wirk⸗
liche Tod oder die ſogenannte Wiederbelebung eintritt

Nach dem Geſagten dürfte das Verfahren des Titus wohlnicht unbedingt 3u billigen ſein
Wenn auch Im erſten Falle das allmähliche Abſterben desKranken war beobachtet worden und die Umſtehenden ſoeben den

letzten Atemzug wahrgenommen hatten: ſo dürften doch die paarMomente, welche vom etreten der Schwelle der Haustüre bis zUumEintritt des tu in das Sterbezimmer nicht von einer ſolchenDauer ſein, daß über das vollzogene Abſcheiden der Cele chonSicherheit vorläge. Ein ſofortiges raſches Ausſprechen der ſakramentalen Losſprechung (mit der ſtillſchweigenden Bedingung: 81
AX es) 0 alſo vielleicht noch wirkſam ſein können, und wäre
deshalb nicht zu Unterlaſſen geweſenBis zUum Vollzug oder auch nur bis zum Beginne des Ritus derheiligen Oelung würde jedo In der ege ſoviel Zeit verſtreichen,daß man gegründeter elſe nicht mehr das Vorhandenſein eines
Lebensfunkens annehmen önnte ‘eS ſei denn, daß wir den vor
gelegten Fall ahin abänderten, daß Itu einer derjenigen Unfälle
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zugeſtoßen ſei, welche zuv Annahme eines Scheintodes berechtigten.
1e nach den verſchiedenen Umſtänden Are ogar nach

der Losſprechung auch noch ein bedingungsweiſer Verſuch der letzten
elun atze Wẽj

Are

— eln Arzt zur Hand, ſo würde Itu ſo ange
die heilige Oelung zu penden berechtigt und gehalten ſein, als der
Arzt erklärte, mit Gewißheit könne der Tod nicht gerade angenommen
werden; auch wäre mit langem Forſchen nach Lebenszeichen keine
Zeit 3 verlieren und für die Spendung die kürzeſte, aber immerhin
eine ſichere Form 5 wählen, da 10 jeder oment des Aufſchube
verhängnisvo ſein kann.

IM weiten Falle tat tu wohl daran, die heilige Los
prechung bedingungsweiſe 3 geben 0 aber das heilige Oel
in Bereitſchaft, ſo hätte EL ſofort nach den orten der Losſprechung
die Salbung mit dem heiligen Oel beginnen ollen; denn, daß
momentan mit dem letzten temzuge das eben entflohen ſei, iſt nicht
ſo icher; in den Unmittelbar folgenden Augenblicken, in denen eine
ſofort und raſch zu ſpendende Salbung ſich vollziehen kann, hat das
Gegenteil immerhin noch Wahrſcheinlichkeit für ſich Hier alſo wäre
Titus keineswegs zu tadeln geweſen, enn 5 nicht zwar die heilige
Wegzehrung, wohl aber die heilige Oelung noch verſucht ãtte

Der nach jenen fatalen Vorkommniſſen gefaßte Entſchluß des
Titus iſt jedo nicht zu billigen, vielmehr zu verwerfen. Der Los
zuſprechende muß moraliſch gegenwärtig ſein Wenn nun auch nach
dem Urteile des heiligen Alfons von Liguori eine Entfernung von

Schritten dem morali Gegenwärtigſein nicht widerſpricht: ſo
gilt dies doch nUur, wenn eide, der rieſter und das Beichtkind,
in demſelben Lokale ſich befinden oder irgendwie ſich wahrnehmen
können; 10 eine auch noch weitere Entfernung würde die Giltigkeit
der Losſprechung zwar gefährden, aber die Ungiltigkeit noch nicht
zweifellos machen ſt aber rieſter und Beichtkind auch durch Häuſer
und Straße getrennt, iellei gar in einem, dem rieſter noch gar
nicht bekannten Zimmer, ſo iſt von einem moraliſch Gegenwärtigſein
nicht die ede Selbſt von einem rte aus, von die Erteilung
der Losſprechung chon wahrſcheinlich giltig wäre, dürfte nicht nach
einem eln für llemal gefaßten Entſchluß jeder Sterbende loszuſprechen
ſein, ondern ES waäre das auf diejenigen Fälle beſchränken,
beſondere mſtände den Tod als ſo nahe bevorſtehend ankündigen
werden, daß onſt die Losſprechung wahrſcheinlich zu ſpät erfolgen
möchte. les iſt nicht von vorneherein anzunehmen, ſondern * iſt

ſich zu Unterſtellen, man werde ſo frühzeitig gerufen, daß man
nach Gebühr und Urde die eiligen Sakramente penden könne.
Die Gläubigen ſind, enn nötig, wiederholt zu mahnen, den Prieſter 10

tzei herbeizurufen. Bei Meldung eines Krankenverſeh⸗
ganges ſoll dann der Prieſter nicht ſäumig ſein Andere Zufällig⸗
keiten ſind der Vorſehung Gottes- zu überlaſſen.

Valkenberg, Holland Aug. Lehmkuhl


